
 

 

 

 

 

 

 

Beleg gemäß § 50 Abs. 4 Nr. 2 b) EStDV 

 

Der Verein „Bischöfliche Aktion Adveniat e.V.“ ist eine Körperschaft im Sinne des § 5 Abs. 

1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes.  

 

Wir sind wegen Förderung kirchlicher und mildtätiger Zwecke sowie wegen Förderung der  

Entwicklungszusammenarbeit, der Jugendhilfe, der Altenhilfe, der Erziehung, der Volks- und  

Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe, des bürgerschaftlichen Engagements, der 

Wissenschaft und Forschung sowie internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen 

Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens nach dem Freistellungsbescheid 

bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes Essen-NordOst, 

StNr. 111/5727/3767, vom 30. September 2021 für den letzten Veranlagungszeitraum 2020 

nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach  

§ 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.  

 

Ihre Spende wird für die zuvor genannten steuerbegünstigten Zwecke verwendet. 

 

Bischöfliche Aktion Adveniat e.V. 

Gildehofstraße 2 

45127 Essen 

 
 
 


